	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Erdaufbereiter/Erdzerkleinerungsgerät

	Gefahren für den Menschen

	
· Verletzungsgefahren durch Quetsch-, Scher-, Einzugs- und Fangstellen.
· Einziehen von Körperteilen in das Hackwerkzeug.
· Wegfliegende Fremdkörper.
· Lärm.
· Organische und mineralische Stäube.
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Erdaufbereiter dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden, die mindestens 
18 Jahre alt und vom Unternehmer beauftragt worden sind.
· Es dürfen nur Betriebsmittel verwendet werden, die spritzwassergeschützt sind und den 
ortsveränderliche elektrisch betriebene Maschinen sind über ein Fehlerstromschutzschalter 
(30 mA) zu betreiben.
· Nicht in die laufende Maschine greifen.
· Beim Arbeiten einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten (Herstellervorgaben 
beachten).
· Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz tragen.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Gefahr Maschine sofort Stillsetzen.
· Öffnen der Hackerhaube oder Entfernen von Schutzeinrichtungen nur bei stillgesetztem Antrieb und 
stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.
· Bei Wartung und Reparaturarbeiten Zündschlüssel abziehen.
· Schwungscheibe arretieren (sonst Quetsch- oder Schergefahr).


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
	
	
	

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· [bookmark: _GoBack]Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten nur bei stillgesetztem Antrieb und stillstehendem Arbeitswerkzeug durchführen.
· Reparaturen nur von Sachkundigen (befähigte Person) durchführen lassen.
· Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Vor jeder Inbetriebnahme Sicht- und Funktionsprüfung durchführen, sowie Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen.
· Hydraulikschläuche mindestens einmal jährlich auf Verschleiß überprüfen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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